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Erklärung der Kommission 

 

Die Kommission nimmt zur Kenntnis, dass mit dieser Verordnung zur Änderung des Beschlusses 

2005/681/JI über die Errichtung der Europäischen Polizeiakademie (EPA) die Frage des Standorts 

der EPA geregelt werden soll, nachdem das Vereinigte Königreich beschlossen hatte, die EPA nicht 

länger in den derzeitigen Räumlichkeiten in Bramshill (Vereinigtes Königreich) zu beherbergen. In 

diesem Zusammenhang bekräftigt die Kommission ihre Auffassung, dass eine alternative Lösung, 

und zwar die Verschmelzung oder zumindest Zusammenlegung von EPA und Europol, den Zielen 

der Rationalisierung und operativen Verbesserung beider Agenturen wirksamer Rechnung getragen 

hätte. 

 

8824/14 ADD 1  sw/HBA/bl 1 
 DPG  DE 
 

023491/EU XXV. GP
Eingelangt am 29/04/14

http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=23491&code1=INT&code2=&gruppen=Year:2013;Nr:0812;Code:COD&comp=0812%7C2013%7C
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=23491&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:8824/14;Nr:8824;Year:14&comp=8824%7C2014%7C
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=23491&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:CODEC%201080;Code:CODEC;Nr:1080&comp=CODEC%7C1080%7C
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=23491&code1=RMA&code2=&gruppen=Link:ENFOPOL%20106;Code:ENFOPOL;Nr:106&comp=ENFOPOL%7C106%7C
http://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&inr=23491&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:8824/14;Nr:8824;Year:14&comp=8824%7C2014%7C


 

Des Weiteren weist die Kommission auf die etwaigen ungünstigen Auswirkungen dieses 

Beschlusses auf den Haushalt hin und stellt fest, dass sich die beiden Teile der Haushaltsbehörde 

auf jede möglicherweise erforderliche zusätzliche Finanzierung aus dem EU-Haushalt einigen 

müssten und eine solche Finanzierung durch die Mittel abgedeckt werden müsste, die innerhalb der 

jährlichen Spielräume und Obergrenzen des mehrjährigen Finanzrahmens zur Verfügung stehen. 

Im Einklang mit Artikel 1 Absatz 1 Unterabsatz 2 wird die Kommission einen Bericht vorlegen, in 

dem alle zum Berichtszeitpunkt relevanten Aspekte berücksichtigt werden. Die Kommission 

bekräftigt, dass sie bereit ist, einen Legislativvorschlag über eine neue Rechtsgrundlage für die EPA 

vorzulegen und im Einklang mit den Bestimmungen der Verträge von ihrem diesbezüglichen 

Initiativrecht Gebrauch zu machen. 
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